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GESETZENTWURF 
 
der Landesregierung 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen über die Änderung des Abkommens 
über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und 
pharmazeutische Prüfungsfragen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Problem und Ziel 

 

Am 1. Oktober 2021 traten die Änderungen der Approbationsordnung für Zahnärzte und 

Zahnärztinnen vom 8. Juli 2019 (BGBl. I S. 933), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung 

vom 7. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 148) geändert worden ist, in Kraft. Demnach sind 

grundlegende Änderungen der staatlichen Prüfungen innerhalb der zahnärztlichen Ausbildung 

vorgesehen.  

 

Im Hinblick auf den dritten Abschnitt der zahnärztlichen Prüfung regelt § 73 Absatz 2 der 

Approbationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen, dass sich die Länder einer Einrichtung 

bedienen, die die Aufgabe hat, die Prüfungsfragen vorzubereiten. Diese Aufgabe soll das 

Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) übernehmen, dem 

bereits für die Bereiche der Humanmedizin, Psychotherapie und Pharmazie die Erstellung der 

schriftlichen Prüfungsfragen und die Bearbeitung der Prüfungsgegenstände obliegen. Das 

Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen wird auf Basis des Abkommens 

über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische 

Prüfungsfragen (IMPP-Staatsvertrag) vom 14. Oktober 1970, das zuletzt durch das Abkommen 

vom 20. Dezember 2001 (GVOBl. M-V 2002 S. 484) geändert worden ist, tätig und hat seinen 

Sitz in Mainz. Die Aufgaben im Zusammenhang mit der zahnärztlichen Prüfung sind dort noch 

nicht vorgesehen und der Staatsvertrag muss dementsprechend um diese Kompetenz ergänzt 

werden. Bereits insoweit ist eine Änderung des IMPP-Staatsvertrages erforderlich. 
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Durch das Inkrafttreten der neuen Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psycho-

therapeuten vom 4. März 2020 (BGBl. I S. 448), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 

25. Mai 2023 (BGBl. I S. 139) geändert worden ist, sowie der geplanten Neufassung der Appro-

bationsordnung für Ärztinnen und Ärzte in Umsetzung des Masterplanes Medizinstudium 2020 

haben sich zudem bereits Veränderungen in der Aufgabenwahrnehmung des Instituts für 

medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen ergeben bzw. werden sich künftig ergeben. 

Das sich insoweit geänderte Aufgabenfeld muss aus Gründen der Praktikabilität und Rechts-

sicherheit ebenfalls im Zuge der aktuell notwendigen Änderung des IMPP-Staatsvertrages 

berücksichtigt werden. 

 

Das vorliegende Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Errichtung und Finan-

zierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen greift die vorge-

nannten notwendigen Änderungsbedarfe auf.  

 

Anderweitige Alternativen zur Zweckerreichung stehen nicht zur Verfügung. 

 

Federführend für die Koordination des Abschlusses des Abkommens zur Änderung des 

Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und 

pharmazeutische Prüfungsfragen ist das für gesundheitspolitische Angelegenheiten zuständige 

Ministerium des Sitzlandes des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen 

Rheinland-Pfalz. Am 2. Juni 2005 wurde der Staatsvertrag über die gemeinsame Berufs-

vertretung der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten geschlossen. Mit diesem Staatsvertrag wurde die Ostdeutsche Psychotherapeuten-

kammer als Körperschaft des öffentlichen Rechts und gemeinsame öffentliche Berufsvertretung 

für die Psychologischen Psychotherapeuten und die Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten der Länder Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und 

Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Der Staatsvertrag ist änderungsbedürftig, nachdem mit 

dem Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung vom 15. November 2019 (BGBl. I 

S. 1604) neues Ausbildungsrecht geschaffen wurde und neue Berufsbezeichnungen eingeführt 

wurden.  

 

Im Ersten Staatsvertrag zur Änderung des vorgenannten Staatsvertrages werden nun diese 

neuen bundesrechtlichen Regelungen sowie weitere Aktualisierungserfordernisse aufgegriffen. 

Zur innerstaatlichen Geltung und Anwendung bedarf die Änderung des Staatsvertrages der 

Transformation in Landesrecht. 

 

Nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts ist auch in Mecklenburg-Vorpommern zunächst 

die Unterzeichnung des Änderungsstaatsvertrages durch die für das Gesundheitswesen 

zuständige Ministerin erforderlich, die am <Datum einfügen> vorbehaltlich der Zustimmung 

des Landtages erfolgt ist.  

 

Für die Zustimmung des Landtages ist gemäß Artikel 47 Absatz 2 der Verfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern ein Gesetz erforderlich. 

 

 
B Lösung 

 

Das Gesetz zum Änderungsstaatsvertrag wird beschlossen. Die Umsetzung der Änderungen des 

Staatsvertrages und die Transformation in Landesrecht erfolgen gemäß Artikel 47 Absatz 2 der 

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern durch Zustimmungsgesetz.  
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C Alternativen 

 

Keine. 

 

 
D Notwendigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 GGO II) 

 

Das Zustimmungsgesetz ist notwendig, um die im Staatsvertrag getroffenen Regelungen in 

Landesrecht zu transformieren. Zur Umsetzung steht verfassungsrechtlich kein anderes 

Instrument zur Verfügung. 

 

Die Notwendigkeit einer Kabinettsbefassung ergibt sich aus § 4 Absatz 6 und 7 der Gemein-

samen Geschäftsordnung II, aus § 6 Absatz 1 Buchstabe a der Geschäftsordnung der Landes-

regierung Mecklenburg-Vorpommern sowie Artikel 47 Absatz 2 der Verfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern. 

 

 
E Finanzielle Auswirkungen auf die Haushalte des Landes und der Kommunen  

 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

 

Die Berechnung des Landesanteils für das Institut für medizinische und pharmazeutische 

Prüfungsfragen erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel. Der mit der eingehend beschriebenen 

Erweiterung des Aufgabenspektrums einhergehende erhöhte finanzielle Bedarf ist bereits 

antizipierend in die Haushaltsaufstellungen des IMPPs für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 

eingeflossen. Somit wird der Abschluss des Abkommens voraussichtlich keine Auswirkungen 

auf die Höhe des Zuschusses haben. Der Zuschuss wurde bei der aktuellen Haushaltsplanung 

mit insgesamt 227 800 Euro im Jahr 2024 und berücksichtigt und für die Folgejahre fort-

geschrieben. 

 

Die mittelfristige Finanzplanung wurde bei der aktuellen Haushaltsplanung nicht erhöht. 

 

 

2. Vollzugsaufwand 

 

Keiner. 

 

 
F Sonstige Kosten (z. B. Kosten für die Wirtschaft, Kosten für soziale Sicherungssysteme) 

 

Keine. 

 

 
G Bürokratiekosten 

 

Keine. 
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DIE MINISTERPRÄSIDENTIN Schwerin, den 16. Dezember 2024 
DES LANDES 
MECKLENBURG-VORPOMMERN 

 

 

 

 

 

An die 

Präsidentin des Landtages 

Mecklenburg-Vorpommern 

Frau Birgit Hesse 

Lennéstraße 1 

 

19053 Schwerin 

 

 

 

 

 

Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen über die Änderung des Abkommens über die 

Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische 

Prüfungsfragen 

 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

 

als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung am 26. September 2024 

beschlossenen Entwurf des vorbezeichneten Gesetzes mit Begründung.  

 

Ich bitte Sie, die Beschlussfassung des Landtages herbeizuführen. 

 

Federführend ist das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 
Manuela Schwesig 
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ENTWURF 
 
eines Gesetzes zu dem Abkommen über die Änderung des Abkommens über die 
Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharma-
zeutische Prüfungsfragen 
 

 

 

 

 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

 
Artikel 1 

 

Dem in … [einfügen: Ort der Unterschrift durch die MP‘in] am … [einfügen: Datum der 

Unterschrift der MP‘in] vom Land Mecklenburg-Vorpommern unterzeichneten Abkommen 

über die Änderung des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für 

medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen zwischen dem Land Baden-Württemberg, 

dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, der Freien Hansestadt 

Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land Mecklenburg-

Vorpommern, dem Land Niedersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land 

Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land 

Schleswig-Holstein und dem Freistaat Thüringen wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird 

nachstehend veröffentlicht. 

 

 
Artikel 2 

 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  

 

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 2 in Kraft tritt, ist im Gesetz- und 

Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern bekannt zu geben. 
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Begründung: 
 
 
A Allgemeiner Teil 

 

Aufgrund des Abkommens zur Änderung des Abkommens über die Errichtung und Finan-

zierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen werden die 

Aufgabenfelder und Arbeitsumfänge des Instituts für medizinische und pharmazeutische 

Prüfungsfragen den aktuellen Anforderungen, die sich aus bundesrechtlichen Rechtsquellen 

ergeben, angepasst. Zudem wird in diesem Zusammenhang eine geschlechtergerechte Sprache 

implementiert. 

 

Den grundsätzlichen Willen zum Abschluss eines Abkommens zur Änderung des Abkommens 

über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische 

Prüfungsfragen bekundeten die Länder im Rahmen der 93. Gesundheitsministerkonferenz vom 

30. September 2020. 

 

Der Änderungsstaatsvertrag bedarf nach Artikel 47 Absatz 2 der Verfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern der Zustimmung des Landtages. Nach der Staatspraxis ist diese 

durch Gesetz zu erteilen. 

 

 
B Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 

 

Der Staatsvertrag bedarf gemäß Artikel 47 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern der Zustimmung des Landtages. Der Staatsvertrag kann demgemäß nur 

angenommen oder abgelehnt werden. Änderungen des Wortlautes des Staatsvertrages sind nach 

§ 53 der Geschäftsordnung des Landtages unzulässig. 

 

 
Zu Artikel 2 

 

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes und dessen Bekanntmachung im Gesetz- und 

Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern. 
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Für das Land Baden-Württemberg: gez. Manfred Lucha 

4. Juni 2024 

 

 

Für das Land Bayern: gez. Klaus Holetschek 

Juli 2023 

 

 

Für das Land Berlin: gez. Dr. Ina Czyborra 

21. März 2024 

 

 

Für das Land Brandenburg: gez. Ursula Nonnemacher 

18. Januar 2024 

 

 

Für die Freie Hansestadt Bremen: gez. Claudia Bernhard 

5. April 2024 

 

 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: gez. Melanie Schlotzhauer 

5. Februar 2024 

 

 

Für das Land Hessen: gez. Diana Stolz 

29. Juli 2024 

 

 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: gez. Stefanie Drese 

10. Oktober 2023 

 

 

Für das Land Niedersachsen: gez. Dr. Andreas Philippi 

20. November 2023 

 

 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: gez. Karl-Josef Laumann 

5. Januar 2024 

 

 

Für das Land Rheinland-Pfalz: gez. Clemens Hoch 

21. August 2023 

 

 

Für das Saarland: gez. Dr. Magnus Jung 

4. November 2024 

 

 

Für den Freistaat Sachsen: gez. Petra Köpping 

21. Oktober 2024 
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Für das Land Sachsen-Anhalt: gez. Petra Grimm-Benne 

31. Mai 2023 

 

 

Für das Land Schleswig-Holstein: gez. Prof. Dr. Kerstin von der Decken 

22. Dezember 2023 

 

 

Für den Freistaat Thüringen: gez. Heike Werner 

7. Dezember 2023 
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